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Aufnahme eines Aufgebotes 
 
 
 
Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches  
 
 
Nr. 353863939 
 
 
der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vorlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 
 
Münster, 15. Dezember 2025 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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Verwaltungsgebührensatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 20.12.2017 in der 

Fassung der 8. Änderung vom 18.12.2025 

 

In seiner Sitzung am 26.11.2025 hat der Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR 

folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW. S. 

618), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05.03.2024 

(GV. NRW. S. 155), in Verbindung mit der Satzung der Stadt Telgte sowie der Gemeinden 

Everswinkel, Ostbevern und Beelen über die interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 

„Abwasserbetrieb TEO“ in der aktuell geltenden Fassung. 

 

Artikel I 

 
 

Anlage Verwaltungsgebühren  

 

zur Verwaltungsgebührensatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 20.12.2017 in der 

Fassung der 8. Änderung vom 18.12.2025 

 

Geltungszeitraum: 2026 

 Gegenstand  Gebühr in € 

1. Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A4 

für die ersten 10 Seiten jeweils 

 

ab der 11. Seite jeweils 

 

bei größerem Format als DIN A4 für jede Seite 

 

0,70 € 

 

 

0,40 € 

 

0,85 € 

2. Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Akten, 

Schriftstücken, Dateien oder Konten wird eine Gebühr nach dem 

Zeitaufwand erhoben, der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur 

Herstellung benötigt wird.  
 

Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten  

 

 

 

 

 

15,87 € 

3. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, 

Ausnahmebewilligungen und Bescheinigungen, soweit nicht eine 

andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist 
 

(je angefangene halbe Stunde)  

 

 

 

 

35,47 € 

4. Für jeden über den beschiedenen Erstantrag hinausgehenden 

weiteren beschiedenen Entwässerungsantrag fallen je 

angefangene halbe Stunde an: 

 

 

35,47 € 

 

5. Berechnung der versiegelten Flächen nach Bauakte/ 

Entwässerungsantrag durch den Abwasserbetrieb (je 

angefangene halbe Stunde)  

 

 

 

32,13 € 
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6. Verwaltung eines Abzugsmengenzählers nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 der 

Beitrags- und Gebührensatzung; für Antrag, Verwaltung und 

Abrechnung der erfassten Mengen je Gebührenschuldner / je 

Grundstück / je Zähler / je Kalenderjahr / je Wechsel 

 

 

 

5,46 € 

Artikel II 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der 

Abwasserbetrieb TEO AöR wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 6 Absatz 3 der Unternehmenssatzung der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen 

Rechts haben der Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 09.12.2025, der Rat der 

Gemeinde Everswinkel in seiner Sitzung am 11.12.2025, der Rat der Gemeinde Ostbevern 

in seiner Sitzung am 11.12.2025 und der Rat der Gemeinde Beelen in seiner Sitzung am 

18.12.2025 dieser Satzung zugestimmt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW. S. 

618), eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen 

diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Vorstand der Abwasserbetrieb TEO AöR hat den Beschluss des Verwaltungsrates 

der Abwasserbetrieb TEO AöR vorher beanstandet 

 

oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Abwasserbetrieb TEO AöR vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates bestätigt hiermit, dass der bekannt gemachte 

Satzungstext dem beschlossenen Satzungstext entspricht und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 

Bekanntmachungsverordnung (GV. NRW. S. 516, zuletzt geändert durch Verordnung vom 

05.11. 2015 (GV. NRW. S. 741) verfahren wurde. 

 

48291 Telgte, den 18. Dezember 2025 

 

 

 

 

gez. Katja Behrendt 

Vorsitzende des Verwaltungsrates 

der Abwasserbetrieb TEO AöR 
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Beitrags- und Gebührensatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 in der 

Fassung der 12. Änderung vom 18.12.2025 zu der Entwässerungssatzung der 

Abwasserbetrieb TEO AöR und der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die 

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, jeweils für das Entsorgungs-

gebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR, jeweils vom 25.02.2016 

In seiner Sitzung am 26.11.2025 hat der Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR 

folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW. S. 

618), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05.03.2024 

(GV. NRW. S. 155), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 

2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

sowie des § 65 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des 

Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470), in Verbindung mit der Satzung der Stadt 

Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen über die interkommunale 

Anstalt des öffentlichen Rechts „Abwasserbetrieb TEO“ in der aktuell geltenden Fassung. 

 

Artikel I 

 

Anlage Abgabenmaßstäbe und -sätze  

 

zur Beitrags- und Gebührensatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 in der 

Fassung der 12. Änderung vom 18.12.2025 zu der Entwässerungssatzung der 

Abwasserbetrieb TEO AöR und der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die 

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, jeweils für das Entsorgungsgebiet der 

Abwasserbetrieb TEO AöR, jeweils vom 25.02.2016 

 

Geltungszeitraum: 2026 

 

I. Entsorgungsgebiet Telgte 

 

I.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 

Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 

Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung umfasst 

die Ableitung und die Reinigung. 

Im Falle des § 13 der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 

Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) 

für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 wird nur die 

Reinigungsgebühr nach Ziff. I.1.b) nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Satz 4 dieser Satzung 

erhoben. 
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I.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. I.1.a) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 1,68 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. I.1.b) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 1,96 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 

beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 

abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 0,84 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 

Ziff. I.2.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 

Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 

5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.c) berücksichtigt.  

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 

angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der 

Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.c) berücksichtigt. 

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 

und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 

1,71 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 

m. Ziff. I.2.g) berücksichtigt. 

 

I.3 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 01.01.2026 

je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00259 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. I.2. b) Anwendung. 

 

I.4 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 27,37 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 20,39 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 

-  für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

-    für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 
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In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

I.5 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 27,37 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 17,12 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 

-  für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

- für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 

 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

I.6 Gebühr für Inhalte von Chemietoiletten 

a) Für die Annahme von Inhalten von Chemietoiletten, die nicht unter § 6 Abs. 2 Nr. 7 der 

Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR fallen und deren Beseitigung 

wird die Gebühr nach der angenommenen Menge pro m³ erhoben. 

b) Die Gebühr beträgt für Annahme und Beseitigung 17,12 € je m³ Inhalt der 

Chemietoilette. Die Mindestgebühr beträgt 17,12 € je m³. 

c)  Die Gebührenpflicht gemäß Ziffer I.6.b) entsteht mit der Annahme. 

d)  Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer der Chemietoilette. 

 

I.7 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 

I. 8 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist:  1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

1040



Aktuelle Fassung: gültig ab 01.01.2026 4 

 

I. 9 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 

I. 10 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 

I. 11 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,30 € je 

Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbetrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 5,37 € je Quadratmeter (m²) 

Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 3,93 € je Quadratmeter (m²) 

Veranlagungsfläche. 
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II. Entsorgungsgebiet Everswinkel 

 

 

II.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Everswinkel wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 

Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 

Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung umfasst 

die Ableitung und die Reinigung. 

  

II.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. II.1.a) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 1,40 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. II.1.b) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 2,36 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Auf Antrag wird bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung unter 

Anwendung des § 4 Abs. 5 dieser Satzung die Wassermenge um 8 cbm pro Jahr für 

jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Stückzahl am Stichtag der 

Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

d) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 

beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 

abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 0,72 €. 

e) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 

Ziff. II.2.d) berücksichtigt. 

f) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 

Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 

5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.2.d) berücksichtigt. 

g) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 

angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 

der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.2.d) berücksichtigt 

h) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 

und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 

1,47 €. 

i) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. m. 

Ziff. II.2.h) berücksichtigt. 

 

 

II.3 Starkverschmutzerzuschlag 

1042



Aktuelle Fassung: gültig ab 01.01.2026 6 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 01.01.2026 

je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00264 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. II.2.b) Anwendung. 

 

II.4 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 22,61 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 5,49 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 

-  für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

-  für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 

 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

II.5 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 22,61 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 2,01 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 

-  für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

- für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 

 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

II.6 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 30 m. 

 

 

II.7 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei Friedhöfen, Kirchengrundstücken, Freibädern, Sportplätzen, 

Kleingartengeländen und ähnlichen im Wesentlichen unbebauten 
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bzw. untergeordnet bebauten oder bebaubaren Grundstücken:  0,50 

b) bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 

oder Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

gebaut werden dürfen:       1,00 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,75 

f) bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit:     1,85 

g) bei siebengeschossiger Bebaubarkeit:     1,95 

h) bei acht - und mehrgeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

Ist nur für einen Teil der überbaubaren Fläche eine mehr als 2-geschossige Bauweise 

zulässig, so ist der nach Ziff. II. 6 b) bis g) maßgebende Faktor nur für den 3- oder 

mehrgeschossig bebaubaren Grundstücksteil anzuwenden. 

 

II.8 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 

II.9 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 

II.10 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,49 € je 

Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Die Ermäßigung im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einer erforderlichen Vorbehandlung 50 % des Beitrags; 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50 % des Beitrags; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50 % des Beitrags. 
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III. Entsorgungsgebiet Ostbevern 

 

III.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Ostbevern wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 

Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 

Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung umfasst 

die Ableitung und die Reinigung. 

III.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. III.1.a) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 1,99 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. III.1.b) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 1,83 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 

beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 

abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 0,87 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 

Ziff. III.2.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 

Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 

5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.2.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 

angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 

der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.2.c) berücksichtigt 

g) Macht die Gemeinde Ostbevern von der Möglichkeit des § 51a Abs. 2 LWG NRW Gebrauch und 

setzt in einem Bebauungsplan fest, dass die Niederschlagswasserbeseitigung von privaten und 

öffentlichen Flächen flächendeckend über Versickerung  zu erfolgen hat, macht sie hierzu 

konkrete Vorgaben (insbes. zur Ableitung über Versickerungsgräben, zur belebten Bodenzone, 

zur Muldenversickerung, zu versickerungsfähigem (Straßen)Pflaster und zu vorgeschalteten 

Anlagen) im Bebauungsplan und wird aus diesem Grund direkt oder in unmittelbarer Nähe vor 

den Grundstücken auf den Bau eines öffentlichen Regenwassernetzes (offen oder geschlossen, 

Anschlussleitungen und Sammler) verzichtet, ergibt sich abweichend zu Lit. d) - f) bei der 

Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.2.c) eine Reduzierung von 75 %.  

h) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 

und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 1,75 €. 

i) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer Ermäßigung 

von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.2.h) 

berücksichtigt. 

 

III.3 Starkverschmutzerzuschlag 
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Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 01.01.2026 

je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00138 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. III.2.b) Anwendung. 

 

III.4 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 27,37 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 25,94 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 

-  für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

-  für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 

 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

III. 5 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 27,37 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 25,94 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt.  
- für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
- für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

III.6 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 

III.7 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder bei Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 
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c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 

III.8 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 

III.9 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 

III.10 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 11,85 € je 

Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 7,31 € je Quadratmeter (m²) 

Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 4,54 € je Quadratmeter (m²) 

Veranlagungsfläche. 
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IV. Entsorgungsgebiet Beelen 

 

IV.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Beelen wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 

Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 

Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung umfasst 

die Ableitung und die Reinigung. 

 

IV.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. IV.1.a) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 2,12 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 

Ziff. IV.1.b) beträgt ab dem 01.01.2026 jährlich 1,56 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 

beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 

abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 0,77 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 

Ziff. IV.2.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 

Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 

§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.2.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 

angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 

der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.2.c) berücksichtigt. 

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 

und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2026 jährlich 

1,56 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 

Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. m. 

Ziff. IV.2.g) berücksichtigt. 

 

IV.3  Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 01.01.2026 

je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00138 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. IV.2.b) Anwendung. 

 

IV.4  Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 
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Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 22,61 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 8,83 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
- für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 

Unternehmens: 130,90 € je Fahrt. 
- für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 

von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

IV.5  Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 22,61 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 

- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 8,83 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 

 -     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt,  

- für Einzelfahrten außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr beauftragten 
Unternehmens: 130,90 € je Fahrt. 

- für Sonderabfuhren (Gewässergefährdung) außerhalb der Tourenplanung, innerhalb 
von 24 Stunden des zur Abfuhr beauftragten Unternehmens: 297,50 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 20 m 

Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr als 20 m 

Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,32 € zu zahlen. 

 

IV.6 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 

IV.7 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstücken,  

auf denen keine Bebauung zulässig ist:     1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,75 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,75 

f) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 

IV.8 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 
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Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 

 

IV.9 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 

IV.10 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 18,08 € je 

Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 11,83 € je Quadratmeter (m²) 

Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 6,25 € je Quadratmeter (m²) 

Veranlagungsfläche 

 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung der 

Abwasserbetrieb TEO AöR zu der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR und 

der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von Grundstücks-

entwässerungsanlagen, jeweils für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR, 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 6 Absatz 3 der Unternehmenssatzung der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen 

Rechts haben der Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 09.12.2025, der Rat der 

Gemeinde Everswinkel in seiner Sitzung am 11.12.2025, der Rat der Gemeinde Ostbevern 

in seiner Sitzung am 11.12.2025 und der Rat der Gemeinde Beelen in seiner Sitzung am 

18.12.2025 dieser Satzung zugestimmt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW. S. 

618), eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen 

diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Vorstand der Abwasserbetrieb TEO AöR hat den Beschluss des Verwaltungsrates 

der Abwasserbetrieb TEO AöR vorher beanstandet 

 

oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Abwasserbetrieb TEO AöR vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates bestätigt hiermit, dass der bekannt gemachte 

Satzungstext dem beschlossenen Satzungstext entspricht und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 

Bekanntmachungsverordnung (GV. NRW. S. 516, zuletzt geändert durch Verordnung vom 

05.11. 2015 (GV. NRW. S. 741) verfahren wurde. 

 

 

48291 Telgte, den 18. Dezember 2025 

 

 

 

 

gez. Katja Behrendt 

Vorsitzende des Verwaltungsrates 

der Abwasserbetrieb TEO AöR 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 

 
Gemeinnützige Gesellschaft zur  Warendorf, den 11.12.2025 
Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH  
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im 
Kreis Warendorf mbH hatte in der Sitzung am 01.10.2025 u.a. über die Feststellung des 
Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 
31.12.2024) und über die Verwendung des Ergebnisses zu beschließen. Die Gesellschaf-
terversammlung fasste folgende einstimmige Beschlüsse: 
 

 Die Gesellschafterversammlung stellt den von der Geschäftsführung aufgestellten 
und von der BHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ahlen, geprüften Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr 2024, bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2024 sowie Anhang und Lagebericht, fest. 
 

 Der Bilanzgewinn von 86.300,25 € wird in die Gewinnrücklage eingestellt. Nach 
Einstellung in die Gewinnrücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 0,00 €. 
 

 Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.  
 

Der Beschlussfassung ist die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 durch die 
BHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ahlen, vorausgegangen. Der Prüfungsbe-
richt, der allen Mitgliedern der Gesellschafterversammlung vorlag, schließt mit folgendem 
Bestätigungsvermerk ab: 
 
„An die Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH, Beckum 

 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf 
mbH, Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft zur Kultur-
förderung im Kreis Warendorf mbH, Beckum, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
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Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.  

 
Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtürmern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtürmern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtürmern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts  
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung.  
 
Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche  Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 

 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrun-
gen und Maßnahmen abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risi-
ko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.“ 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2024 werden ab sofort bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2025 im Zimmer C 3.45 des Kreishauses Warendorf, Waldenburger 
Str. 2, während der Dienststunden (montags bis donnerstags 8.30 Uhr - 16.00 Uhr, frei-
tags 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten (§ 108 Absatz 2 Ziff. 1 c) 
GO NRW). 
 
 
 
gez. gez. 
 
 
Dr. Stefan Funke  Dr. Anna Arizzi Rusche 
Geschäftsführer Geschäftsführerin  
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 

 
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH Warendorf, den 11.12.2025 
 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH hatte in der Sitzung 
am 01.12.2025 u.a. über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) und über die Verwendung des Ergebnis-
ses zu beschließen. Die Gesellschafterversammlung fasste folgende einstimmige Be-
schlüsse: 

 

 Die Gesellschafterversammlung stellt den von der Geschäftsführung aufgestellten 
und von der BHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ahlen, geprüften Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr 2024, bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2024 sowie Anhang und Lagebericht, fest. 

 

 Der Bilanzgewinn 2024 in Höhe von 89.864,21 € wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

 

 Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt. 
 
 

Der Beschlussfassung ist die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 durch die 

BHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ahlen, vorausgegangen. Der Prüfungsbe-
richt, der allen Mitgliedern der Gesellschafterversammlung vorlag, schließt mit folgendem 
Bestätigungsvermerk ab: 
 
„An die Kulturgut Haus Nottbeck GmbH, Warendorf 

 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

1056



 2 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.  

 
Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsre Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtürmern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtürmern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtürmern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung.  
 
Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht auf-
gedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollu-
sives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 
 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrun-
gen und Maßnahmen abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risi-
ko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.“ 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2024 werden ab sofort bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2025 im Zimmer C 3.45 des Kreishauses Warendorf, Waldenburger 
Str. 2, während der Dienststunden (montags bis donnerstags 8.30 Uhr - 16.00 Uhr, frei-
tags 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten (§ 108 Absatz 2 Ziff. 1 c) 
GO NRW). 
 
 
 
gez. gez. 
 

 
Dr. Stefan Funke  Dr. Anna Arizzi Rusche  
Geschäftsführer Geschäftsführerin 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 

 
Erwerbsgemeinschaft  Warendorf, den 11.12.2025 
Liesborner Evangeliar GbR 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR 
hatte im schriftlichen Umlaufverfahren vom 10.10.2025 bis 30.10.2025 u. a. über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) 
zu beschließen. Über die Verwendung des Ergebnisses musste nicht beschlossen wer-
den. Die Gesellschafterversammlung fasste folgende einstimmigen Beschlüsse: 
 

 Die Gesellschafterversammlung stellt den von der Geschäftsführung aufgestellten 
und vom Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf geprüf-
ten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024, bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2024 sowie Anhang und Lagebericht, fest. 

 

 Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt. 
 

Den Beschlussfassungen ist die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 durch das 
Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf vorausgegangen.  

 
Der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2024, der allen Mitgliedern der 
Gesellschafterversammlung vorlag, schließt mit folgendem Bestätigungsvermerk ab: 

 
„An die Erwerbsgemeinschaft Liesborner Evangeliar GbR 

 
Die Rechnungsprüfung des Kreises Warendorf hat den Jahresabschluss der Erwerbsge-
meinschaft Liesborner Evangeliar GbR - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 
31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus erfolgte die Prüfung des Lageberichtes der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. 
 
Nach Beurteilung des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und  
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklärt die Rechnungsprüfung des Kreises Warendorf, 
dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Die Rechnungsprüfung des Kreises Warendorf hat die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Die Verantwortung der Abschlussprüferin nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung der Abschlussprüferin für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ dieses Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung ist von der Ge-
sellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und hat die sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, 
dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al-
len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Gesellschaftstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Gesellschaftstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Gesellschaftstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Der gesetzliche Vertreter ist außerdem verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 
Verantwortung der Abschlussprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 
 
Die Zielsetzung der Rechnungsprüfung ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
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beabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Die Rechnungsprüfung übt während der Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifiziert und beurteilt sie die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbe-
absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-
ge für die Prüfungsurteile zu dienen. 

 

 gewinnt sie ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

 beurteilt sie die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzli-
chen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 

 zieht sie Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Gesellschaftstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Gesellschaftstätigkeit aufwerfen können. Falls die 
Rechnungsprüfung zu dem Schluss kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, ist sie verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, ihr jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Sie zieht ihre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
ihres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

 

 beurteilt sie die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
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rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

 beurteilt sie den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 

 

 führt sie Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestell-
ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht sie dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden An-
nahmen gibt die Rechnungsprüfung nicht ab.“ 

 
Der Jahresabschluss 2024 und der Lagebericht werden ab sofort bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2025 im Zimmer C 3.45 des Kreishauses Warendorf, Waldenburger 
Str. 2, während der Dienststunden (montags bis donnerstags 8.30 Uhr - 16.00 Uhr, frei-
tags 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten (§ 108 Absatz 2 Ziff. 1 c) 
GO NRW). 
 
 
gez. 
 

 
 

Dr. Olaf Gericke    
Geschäftsführer   
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Kreis Warendorf                                                                Warendorf, den 16.12.2025 
Der Landrat 
Amt für Geoinformation und Kataster 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
über die Offenlegung  

des fortgeführten Liegenschaftskatasters im Kreis Warendorf  
 

Die von den Grundbuchämtern auf Grund der Richtlinien zur Erhaltung der Übereinstim-
mung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster (AV d.JM (3850 – I.42) und RdErl. 
d. IM (32-51.10.02 – 8410) vom 29. Oktober 2009 -JMBL. NRW S. 261) mitgeteilten Än-
derungen in den Eigentumsangaben, sowie die von den Gemeinden des Kreises mitge-
teilten Änderungen in den Hausnummern der Gebäude sind in das Liegenschaftskataster 
eingetragen worden. 
 
Im Rahmen der Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte im Maßstab 1:5000 sind die ak-
tuellen Nutzungsartengrenzen aus Luftbildern, sowie vereinzelt Änderungen der Lagebe-
zeichnung und einzelne Änderungen der Ertragsmesszahlen auf der Grundlage der Bo-
denschätzung in das Liegenschaftskataster übernommen worden. 
 
Fehlerhafte Lagebezeichnungen von Straßenflurstücken wurden entfernt. 
Überhakenflurstücke von Gewässern im Anliegereigentum wurden zerlegt. Neue Flurstü-
cke wurden gebildet. 
 
Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Gebäude und Bauwerke, die nicht der 
Einmessungspflicht nach §16 (2) Vermessungs- und Katastergesetz unterliegen, wurden 
anhand von topografischen Einmessungen oder Luftbildauswertungen in das Liegen-
schaftskataster übernommen. 
 
Gemäß § 13 Abs. (5) Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschafts-kataster 
(Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG NRW) vom 1. März 2005 (GV. NRW 
2005, S. 174 / SGV NRW 7134) in Verbindung mit Nr. 10.2 (4) des RdErl. des Innenmi-
nisteriums vom 13.1.2009 (Liegenschaftskatastererlass (SGV NRW 7134) wird das fort-
geführte Liegenschaftskataster in der Zeit vom 
 

01. Januar 2026 bis einschließlich 31. Januar 2026.  
 
im Kreishaus in Warendorf, Waldenburger Str. 2, Zimmer D3.72 während der Dienststun-
den Mo.- Do. 08:00 bis 16:00 Uhr und Fr. 08:00 bis 12:00 Uhr öffentlich ausgelegt. Wäh-
rend der Offenlegungszeit kann jeder, der ein berechtigtes Interesse darlegt, in das Lie-
genschaftskataster einsehen. Zur Vermeidung von Wartezeiten wird um eine Terminab-
sprache gebeten. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 02581 / 53 6220 erfolgen. 
 
Die Offenlegung tritt an die Stelle der schriftlichen Bekanntgabe von Veränderungen an 
die Eigentümer und Erbbauberechtigten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Beendigung der Offenlegung beim Verwal-
tungsgericht Münster Klage einreichen. 
 

Hinweis zu Ihren Rechten: 

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das der Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren 

abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage 

zunächst mit mir in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im 

Vorfeld einer Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außer-

gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 

 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Jens Hinrichs 
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Veröffentlichung gemäß § 7 des Gesetzes zur Verbesserung der 
Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines 
Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG) vom 
16. Dezember 2004 (GV.NRW.2005 Seite 8) 
 
 
 
 
Die dem Landrat des Kreises Warendorf nach § 7 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 
KorruptionsbG erteilten Auskünfte der Bürgermeister/innen der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, der Mitglieder des Kreistages des Kreises Warendorf 
und seiner Ausschüsse sowie der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger können 
im Kreishaus, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf eingesehen werden. 
 
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme besteht nach vorheriger Terminabsprache 
(Telefon: 02581/53-8005) in Zimmer B4.09 während der Dienstzeiten (montags 
bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, freitags 
von 8.30 bis 12.00 Uhr). 
 
 
 
 
gez. 
 
Landrat Dr. Olaf Gericke 
Warendorf, den 16.12.2025 
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Öffentliche Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) i. V. m 

§ 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 17.12.2025 

Az.: 63-40867/2025 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma Energiepark 

Beckum GmbH & Co. KG, Roland 1, 59269 Beckum mit Datum vom 11.12.2025 eine 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 

 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. § 16 Abs. 1 i.V.m. § 19 des BImSchG i.V.m. §§ 1, 2 und   Nr. 
1.6.2 des Anhanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur wesentlichen Änderung von drei 
Windenergieanlagen (WEA) in Beckum, Gemarkung Beckum, Flur 321, Flurstück 149 (WEA 
1, WEA 2) und Flur 154, Flurstück 29 (WEA 3).  
 
Die wesentliche Änderung beinhaltet die Erhöhung der Schallleistung im offenen Modus 
für den Tagbetrieb und die Reduzierung der Nennleistung bei gleichbleibender 
Schallleistung für den Nachtbetrieb auf Grund neuer 
Leistungskennlinien/Schalldatenblätter des Herstellers Vestas.  

Antragsumfang/Anlagedaten 

Die wesentliche Änderung erstreckt sich über folgende WEA, Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen mit folgenden Daten sowie die der WEA zugehörigen Transformatoren: 
 

Nr. Anlagentyp 
Nenn-

leistung 
Naben-
höhe 

 
Gesamt-

höhe 

Rotordurch-
messer 

Rechtswert / Hochwert 
UTM 32 

Ost Nord 

WEA 1  
V172-7.2 

 
7.200 kW 

 
175 m 

 
261 m 

 
172 m 

32430385,67 5738516,24 

WEA 2 32430748,70 5738137,80 

WEA 3      32430453,90 5737240,38 

Tabelle 1 

 
Diese Genehmigung wird nach der Maßgabe nachstehend aufgeführter Antragsunterlagen 
erteilt, soweit in den Bedingungen und den Nebenbestimmungen nicht anderes bestimmt ist.  
 
Die Nebenbestimmungen und Hinweise zum Immissionsschutzrecht werden teilweise neu 
formuliert. Diese ersetzen die entsprechenden Nebenbestimmungen der 
Ursprungsgenehmigung des Kreises Warendorf vom 18.12.2024, Aktenzeichen 63-
40006/2024.   
 
Alle anderen Bedingungen, Auflagen und Hinweise der Ursprungsgenehmigung 
behalten ihre Gültigkeit, soweit in dieser Genehmigung nicht anderes bestimmt wird.“ 

 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen zum 
Immissionsschutzrecht ergangen. 

 
Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 22.12.2025 bis einschließlich 
05.01.2026 während der Dienststunden bei folgender Behörde aus: 
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Hinweis: Vom 29.12.2025 - 30.12.2025 ist das Kreishaus geschlossen. 
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Der Bescheid ist im Zeitraum der Auslegung dauerhaft im Internet unter www.kreis-
warendorf.de (Aktuelles - Bekanntmachungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats Klage beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erhoben werden.  
 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der Anfechtungsklage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann gemäß § 63 Abs. 2 
Satz 1 BImSchG nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Zulassung beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster gestellt und begründet 
werden. 
 
 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Wobbe 

1067



Satzung vom 05.12.2025 
zur Änderung der Hauptsatzung 

des Kreises Warendorf vom 17. März 2000 

Der Kreistag des Kreises Warendorf hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) in seiner Sitzung am 05.12.2025 
folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 17.03.2000 beschlossen: 

I. Satzungsänderung 

I. § 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Kreistagsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüsse müssen dem Landrat Aus-
künfte über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse geben, soweit das für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit von Bedeutung sein kann. Die Auskunft erstreckt sich 

a)  bei unselbstständiger Tätigkeit auf die Angabe des Arbeitsgebers / der Arbeitgeberin 
und die eigene Funktion bzw. dienstliche Stellung, 

b)  bei selbstständiger Tätigkeit auf die Art des Gewerbes mit Angaben der Firma oder 
die Bezeichnung des Berufszweigs, 

c)  auf vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Auf-
sichtsrates, Verwaltungsrates, sonstigen Organs oder Beirats einer Gesellschaft, Ge-
nossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens oder 
einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts, soweit diese Tätig-
keit nicht auf einer Bestellung gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW beruht. 

Änderungen sind dem Landrat unverzüglich mitzuteilen. Veröffentlichungspflichten nach 
dem Korruptionsbekämpfungsgesetz oder vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. Die Auskünfte über die wirtschaftlichen und persönlichen 
Verhältnisse sind vertraulich zu behandeln. Nach Ablauf der Wahlperiode sind die ge-
speicherten Daten ausgeschiedener Mitglieder über ihre wirtschaftlichen und persönli-
chen Verhältnisse zu löschen.“ 

II. § 8 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Sachkundige Bürger / Bürgerinnen und sachkundige Einwohner / Einwohnerinnen, die 
nach § 41 Abs. 5 oder Abs. 6 KrO NRW oder nach § 41 Abs. 3 Satz 7 KrO NRW zu 
Mitgliedern von Ausschüssen, Beiräten, Unterausschüssen und Arbeitskreisen bestellt 
worden sind, die der Kreistag eingerichtet hat, erhalten für die Teilnahme an den Sitzun-
gen dieser Gremien sowie für die Teilnahme an Sitzungen der Kreistagsfraktion ein Sit-
zungsgeld je Sitzung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.“ 

III. § 8 Abs. 9 wird wie folgt neu gefasst: 
„Mitglieder von Ausschüssen gemäß § 85 Schulgesetz NRW sowie § 5 Abs. 1 Nr. 3 bis 
9 und Abs. 2 des 1. Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-gesetzes 
erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses je Sitzung ein Sitzungsgeld 
in Höhe des Sitzungsgeldes für sachkundige Bürger / Bürgerinnen und Fahrkostener-
stattung gem. Abs. 6.“ 

IV. § 9 Abs. 7 S. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Pro Stunde Kinderbetreuung wird maximal ein Betrag in Höhe des aktuell gültigen ge-
setzlichen Mindestlohns erstattet. Auf Antrag können in begründeten Fällen höhere Kos-
ten erstattet werden. Der Landrat entscheidet über die erstattungsfähige Höhe in diesen 
Fällen nach pflichtgemäßem Ermessen.“ 
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V. § 14 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Für die beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen ist der Landrat zuständig 
(§ 47 Abs. 3 KrO NRW).“ 

VI. § 14 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„Für die Entscheidung gemäß § 61 Abs. 2 des Schulgesetzes ist der Kreisausschuss 
zuständig.“ 

 
II. Erklärung nach § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung NRW 

Ich bestätige, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Kreistagsbeschluss vom 05.12.2025 
übereinstimmt und entsprechend § 2 Abs. 1 und 2 Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. 
NRW. S. 741) verfahren wurde. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Satzung vom 05.12.2025 wird hiermit gem. § 5 Abs. 1 und 4 KrO NRW i. V. m. 
§ 2 BekanntmVO und § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung des Kreises Warendorf vom 17.03.2000 
öffentlich bekannt gemacht.  

Gleichzeitig wird (gem. § 5 Abs. 6 KrO NRW) darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ge-
gen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Warendorf, den 17.12.2025 
 
 
 
gez. 
 
Dr. Olaf Gericke 
Kreis Warendorf  
Der Landrat 
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        Warendorf, den 18.12.2025 

 

Redaktionelles  

 

 

 

 

Änderung der Abgabefrist für Bekanntmachungen im Amtsblatt 

des Kreises Warendorf 

 

Das Ende der Abgabefrist wird ab dem Jahr 2026 von mittwochs auf 

donnerstags um 11 Uhr verlegt.  

 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Gräler  
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Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises 
Warendorf hat für 
 

Herrn Taner TURAN 
 

letzte bekannte Anschrift:  Luisenstraße 21, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:   15.12.2025 
Aktenzeichen:   33.61.02/93720 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird 
das Schreiben gem. § 1 i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das 
Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann in der Ausländerbehörde des Kreises Warendorf, 
Zimmer 281, Bismarckstraße 10, 48231 Warendorf, während der allgemeinen 
Dienstzeit eingesehen werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Öffentliche Zustellung

Frau Vanesa Nezirovic, * 28.03.1999, letzte bekannte Anschrift:

Edith-Piaf-Str. 9 b, 48317 Drensteinfurt

kann die Ablehnung des Antrages auf Unterhaltsvorschusses des Kreises Warendorf vom 
10.12.2025, vertreten durch den Landrat, Amt für Jugend und Bildung, Az. 51-2041-15450, 
nicht zugestellt werden.

Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird die o. g. 
Inverzugsetzung hiermit gemäß § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für Jugend und Bildung, Zimmer D 0.116, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden.

Warendorf, 10.12.2025, 

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.37 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 17.12.2025

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Dimitar Angelov

letzte bekannte Anschrift: Ahornstr. 18  59423 Unna
mit Schreiben vom:  29.10.2025
Aktenzeichen:   41005167649X
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.37 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 18.12.2025

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Frau  Stella Viktoria Bredenhöller

letzte bekannte Anschrift: Gaußstr. 12  44879 Bochum
mit Schreiben vom:  30.10.2025
Aktenzeichen:   410051765214
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.32 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 15.12.2025

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Jan Rene Winkler

letzte bekannte Anschrift: Knappenweg 6  59229 Ahlen
mit Schreiben vom:  06.11.2025
Aktenzeichen:   410150109589
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Victor Stroie 
 
letzte bekannte Anschrift:  Von-Ketteler-Str. 1, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-AV7978 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Vladimir Golaboski 
 
letzte bekannte Anschrift:  Westkirchener Str. 53, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-AY249 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Antonio-Alberto Andrei 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Rosendahl 28, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-BY999 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Dzhengis Arifov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Dattelner Str. 3, 59348 Lüdinghausen 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-CS175 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Catalin-Stefan Dreghiciu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Rhedaer Str. 33, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-DS1379 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Antonio Marullo 
 
letzte bekannte Anschrift:  Mühlenweg 57, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-FO451 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Ivaylo Kostadinov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hans-Böckler-Str. 2, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  11.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-ID18 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 11.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Ana-Maria Balint 
 
letzte bekannte Anschrift:  Mühlenstr. 8, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-LA1985 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Maiwand Haschmi 
 
letzte bekannte Anschrift:  Bolzstr. 70, 70806 Kornwestheim 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/MS-DG38 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Oleksii Sirmai 
 
letzte bekannte Anschrift:  Zur Windmühle 4, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-A1789 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Aurel-Ionel Gheorghisoara 
 
letzte bekannte Anschrift:  Rheydter Str. 54, 41515 Grevenbroich 
mit Schreiben vom:  11.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AA649 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 11.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1086



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Cristopher-Costinel Genea 
 
letzte bekannte Anschrift:  Ahornweg 9, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AK1 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1087



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Alexandru-Mihaica Zegoicea 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hubertusstr. 99, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AY264 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1088



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Paulina Natalia Staniaszek 
 
letzte bekannte Anschrift:  Schmale Gasse 3, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AY372 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1089



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- und Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ36 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1090



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- u. Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ100 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1091



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- u. Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ101 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1092



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- und Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ106 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1093



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- und Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ109 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1094



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- u. Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ113 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1095



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     BWA Spielhallen Betriebs- und Verwaltungs 
GmbH c/o Herrn A. Petrovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Luegallee 91, 40545 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-AZ114 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1096



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Constantin-Ciprian Pitaru 
 
letzte bekannte Anschrift:  Oelder Str. 76, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-CE308 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1097



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Dane Alexander Silvester Samol 
 
letzte bekannte Anschrift:  Zur Polterkuhle 36, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-CS799 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1098



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Nicolae-Daniel Moise 
 
letzte bekannte Anschrift:  Lippstädter Str. 3, 33378 Rheda-Wiedenbrück 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-DO520 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1099



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Rumen Stefanov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Röteringshof 1, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-DO552 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1100



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Janos Burai 
 
letzte bekannte Anschrift:  Heudorfer Str. 2, 88512 Mengen 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-DO621 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1101



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Massimiliano Callari 
 
letzte bekannte Anschrift:  Nelkenstr. 13, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-EC45 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1102



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Passquale Torrente 
 
letzte bekannte Anschrift:  Ravensberger Str. 4, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-EP146 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1103



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     42rec GmbH c/o Frau Julia Fröhlig 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Buchenwald 9, A-6370 Kitzbühel 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-F2410 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1104



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Ildefonso Gil Venancio 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Höppenbach 8, 48356 Nordwalde 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-G862 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1105



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Remziye Caliskan 
 
letzte bekannte Anschrift:  Walther-Rathenau-Str. 2, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-GC76 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1106



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Constantin-Ionut Stan 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Posthorn 2, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  16.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-IS77 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1107



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Angelika Kirillov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Warendorfer Str. 33A, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-JK30 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1108



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Ana-Maria Tandafir 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Rosendahl 28, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  15.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-JL23 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1109



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Markus Kolschewski 
 
letzte bekannte Anschrift:  Kaiserswerther Str. 13, 40477 Düsseldorf 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-W609 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1110



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Ildefonso Venacio Gil 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Höppenbach 8, 48356 Nordwalde 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-G862 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1111



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Norman Zapf 
 
letzte bekannte Anschrift:  Kantstr. 3, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  01.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-PZ502 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 11.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1112



 
 
    
 
 
    Benachrichtigung 
 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises 
Warendorf hat in dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 
     
    Firma Taxi Samy GmbH 
 
Letzte bekannte Anschrift: Westfaliaweg 8, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom : 11.12.2025 
Aktenzeichen : 368300/GB/WM/BE-TS343 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird 
das Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das 
Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit 
eingesehen werden. 
 
 
48231 Warendorf, 11.12.2025 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

1113



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Michael Lindemann 
 
letzte bekannte Anschrift:  Kranichstr. 45, 59071 Hamm 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-MM985 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1114



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Justin Maikel Winkler 
 
letzte bekannte Anschrift:  Theodor-Storm-Str. 22, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  08.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-WJ98 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1115



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Friedrich Wilhelm Wilfried Vögeding 
 
letzte bekannte Anschrift:  Im Sprengel 1, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/UZ MA/WAF-WV78 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1116



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Vilmos Peter Makula 
 
letzte bekannte Anschrift:  Jasperskamp 1, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  11.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/UZ SA/WM/WAF-XA507 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 11.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1117



 
 
    
 
 
    Benachrichtigung 
 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises 
Warendorf hat in dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 
     
    Firma Worx Rental Ug (Haftungsbeschränkt) 
 
Letzte bekannte Anschrift: Südberg 118, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom : 11.12.2025 
Aktenzeichen : 368300/ZG ADA/WM/WAF-X25 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird 
das Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das 
Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit 
eingesehen werden. 
 
 
48231 Warendorf, 11.12.2025 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

1118



1119



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Gheorghe Anghel 
 
letzte bekannte Anschrift:  Auf dem Borgkamp 22, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  12.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-A2828 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 12.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1120



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Nicolae Bocicor 
 
letzte bekannte Anschrift:  An der Bever 4, 48291 Telgte 
mit Schreiben vom:  10.12.2025 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-AI18 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 10.12.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

1121
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